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habe, widerspräche der gesamten Lage: eine Verweigerung der 
Salbung hätte auch Verweigerung der Anerkennung als Röntg be­
deutet, und niemand kann bestreiten, daß Erzbischof heriger von 
Mainz, der von Anfang an in Heinrichs Urkunden genannt wird, 
den Sachsenkönig anerkannt hat. Und noch weniger ist denkbar, 
daß heriger Heinrich zwar als König, aber nicht als Gesalbten 
haben wollte, denn das hätte bedeutet, daß er einen kirchen- 
feindlichen König wollte?)

Denn eines ist unbestreitbar: ein König, der entgegen der 
Tradition ohne die kirchliche Weihe regierte, war kein Mann der 
Geistlichkeit. Der Klerus hat stets die kirchliche Weihe des König­
tums erstrebt und dementsprechend dem Sachsenkönig die Unter­
lassung verübelt?) Daß Heinrich tatsächlich in der ersten Zeit 
seiner Regierung von den Bischöfen Distanz hielt und im Gegen­
satz zu Konrad I. „die Kirche dem Herzog preisgab"q ist viel­
fältig belegt. Ebenso wissen wir, datz in lvestfranken schon unter 
Karl dem kahlen aus der Salbung durch die Bischöfe der Anspruch 
hergeleitet wurde, datz ihnen gegebenenfalls ein Urteil über den 
König zustehe/) Es ist zweifellos richtig, datz Heinrich von einem

1) Auch konnte Heinrich, wenn heriger 5chwierigkeiten machte, die 
Salbung durch einen andern Erzbischof vornehmen lassen,- denn wie die 
Folgezeit zeigte, war er nicht an den Mainzer gebunden, wenn dieser 
seinerseits auch schon einen Primat beanspruchte, vgl. U. Stutz, ver Lrz- 
bischof von Main; und die deutsche Königswahl (IdlO) dff. l6f.

2) Vita Vudalrici c. 3, MG. 55. 4, 389: dem hl. Ulrich sei die hl.klfra 
erschienen, SQSSS änos valds Iwrilss, nnnin cuin oaxulo st altern in sins 
oaxulo, sidi ostsnäsntsin st siv lo^nentvin: Die reZi Leinrioo, ills ensis 
qni est sins caxulo signiücat regem, qni sins bcneäictions pontikcali 
roxnnin tsnebit; caxnlatns autcin, Hui bvnediotions äivina rvgni tsnobit 
xnbsrnaonla. Dazu Knnales necrol. prumienses a. dld, 55. 13, 219 und 
Thietmar von Merseburg I, 8 (ed. R. holtzmann 1935), 55. NS. d, 14. 
Die Formulierung Mdukinds non sxrovit neo tarnen snsoexit verrät 
deutlich die Apologetik, lvidukind legt dem Rönige dabei Worte in den 
Mund, wonach der Grund nur Bescheidenheit gewesen wäre. Daß das 
wirklich Heinrichs maßgebendes Motiv gewesen sei, glaubt, soweit ich sehe, 
nur h. Günter, vas deutsche Mittelalter l (1936), 8. Dagegen heimp el 39.

°) So L. hampe, vas Hochmittelalter (1SZ2) 5,- ähnlich M. Lintzel, 
Rönig Heinrich I. und die Gründung des Deutschen Reiches, Thür.-sächs. 
Zs. s. Gesch. u. Kunst 24 (1936), 31. vgl. im übrigen hauck 3, l6ff.

4) Xarls des Wahlen Libellus proclamationis c. 3, MG. Lapit. 2, 451. 


